
Schulgemeinde

Information zur 
Covid-19 Situation

Neue Regelungen seit 8. November 2021
Die Regierung des Kantons St. Gallens hat die Maskenpflicht 
für alle Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I aufgehoben. Zudem wurde für die Volkschu-
le die Aufhebung der Kontaktquarantäne und des Contact 
Tracings beschlossen. Das Kantonsarztamt entscheidet künf-
tig im Einzelfall, ob eine Ausbruchstestung in einer Klasse 
oder Schule durchgeführt wird, wenn Personen positiv auf 
Covid-19 getestet wurden und ob eine Maskenpflicht sowie 
Freizeitquarantäne angeordnet wird

Anordnung Maskenpflicht durch Schule
Die Schule hat die Weisung erhalten, beim Auftreten von 
zwei oder mehr positiven Fällen innerhalb von 10 Tagen 
für eine betroffene Klasse eine 10-tägige Maskenpflicht 
anzuordnen. Die Maskenpflicht dient der Verhinderung von 
weiteren Ansteckungen mit Covid-19 in der Klasse und damit 
dem Schutz der involvierten Personen. Die Masken werden 
von der Schule zur Verfügung gestellt. Auf dem Schulweg, in 
der Pause und während des Sportunterrichts müssen keine 
Masken getragen werden.
Je nach Situation werden in Klassen auch freiwillig Masken 
getragen. Dies vor allem dann, wenn die Ansteckungssituati-
on in der Klasse unklar ist oder weitere Kinder der Klasse in 
der Verantwortung der Eltern getestet werden.
Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht und Qua-
rantäne wegen engen Kontaktes in der Schule ausgenom-
men.

Freizeitquarantäne
Die Zeit ausserhalb des Unterrichts müssen enge Kontakt-
personen der positiv getesteten Personen in Quarantäne 
verbringen. Dies kann einzelne Kinder oder eine ganze 
Klasse betreffen. Kinder in Freizeitquarantäne dürfen Mu-
sikunterricht, Mittagstisch und schulergänzende Betreuung 
besuchen (schulisches Angebot), nicht aber Jugi, Unihockey 
oder ähnliche Freizeitaktivitäten. Ausgenommen von dieser 
Freizeitquarantäne sind geimpfte und genesene Personen. 

Aktuelle Covid-19-Situation an unserer Schule
Seit den Herbstferien sind mehr als 25 Kinder an Covid-19 
erkrankt bzw. positiv getestet worden. Vor allem Kinder in der 
Unterstufe sind betroffen. Für zwei Klassen wurde eine Aus-
bruchstestung sowie eine Maskenpflicht mit Freizeitquarantä-
ne und für eine weitere Klasse eine Maskenpflicht angeord-
net. Aufgrund der negativen Ergebnisse der Ausbruchs- oder 
Nachtestung wurde bei zwei Klassen die Maskenpflicht und 
Freizeitquarantäne wieder aufgehoben. Bereits besuchen 
Kinder, die genesen sind, wieder den Unterricht. Die Situ-

ation ist dynamisch und täglich verändert sich die Anzahl 
Kinder in Isolation oder Quarantäne. Soweit bekannt sind die 
Krankheitsverläufe bei den Kindern milde. 
Den Mitarbeitenden der Schule wurde empfohlen aufgrund 
der aktuellen Situation freiwillig eine Maske zu tragen. Für 
Besucherinnen und Besucher gilt in den Innenräumen der 
Schule weiterhin die Maskenpflicht. 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter
Betreuung gesucht

Der Stelleninhaber der schulergänzenden Betreuung über-
nimmt eine neue berufliche Herausforderung. 

Wir suchen für die schulergänzende Betreuung

eine Fachperson Betreuung oder eine Person 
mit gleichwertiger Erfahrung ca. 30 % .
Ein Quereinstieg ist möglich.

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Betreuung, Begleitung und 
Förderung von Kindern in altersdurchmischten Gruppen von 
der 1. bis zur 6. Klasse. Der Umgang mit den Kindern be-
reitet Ihnen Freude. Sie können diese nach pädagogischen 
Grundsätzen anleiten, fördern und begeistern. Sie arbeiten 
mit den Eltern, der Schulleitung und weiteren Ansprechgrup-
pen zusammen. 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als 
Fachperson Betreuung Fachrichtung Kinder EFZ, eine gleich-
wertige Qualifikation, oder haben Erfahrung im Umgang mit 
Kindern und sind bereit, den Kurs «Schulergänzendes Be-
treuungspersonal» an der PHSG zu absolvieren. Erfahrung im 
Bereich Freizeitpädagogik mit altersdurchmischten Gruppen 
ist erwünscht. 
Sie sind teamfähig, belastbar, kreativ, flexibel, bringen eine 
hohe Sozialkompetenz mit, sind sich eigenverantwortliches 
Arbeiten gewöhnt und pflegen einen angenehmen Umgang. 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Kin-
dern in einem vielfältigen und gestaltbaren Arbeitsfeld. Sie 
sind Teil unseres motivierten und engagierten Schulteams. 
Die Anstellungsbedingungen orientieren sich an den kanto-
nalen Vorgaben. 
Der Stellenantritt erfolgt per 1. Februar 2022.

Der Schulleiter Emil Wick, 071 868 99 00, steht für Aus-
künfte gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen usw.) 
senden Sie bis zum 6. Dezember 2021 an die Schulgemein-
de Mörschwil, Emil Wick, Schulstrasse 10a, 9402 Mörschwil 
oder emil.wick@schulemoerschwil.ch
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Räbeliechtli-Umzug

Am Dienstag, 09. November 2021 fand, unter Einhaltung der 
Schutzmassnahmen, der traditionelle Räbeliechtli-Umzug der 
vier Kindergartenabteilungen statt.
Strahlende Kindergesichter, leuchtende Räbeliechtli und 
fröhlicher Gesang erfüllten die Strassen und Gässli und 
erfreuten Kinder und Eltern.

An-/Abmeldung
2. Semester Schuljahr 2021/22

Das 1. Semester 2021/22 neigt sich langsam dem Ende zu. 
Für verschiedene Angebote der Schule Mörschwil ist für das 
nächste Semester wieder eine An- oder Abmeldung nötig:

Nur Änderungen (Neuanmeldung oder Abmeldung)
• Gruppen-, Instrumental- und Ensembleunterricht der 

Jugendmusikschule

Anmeldung in jedem Fall
• Mittagstisch
• Schulergänzende Betreuung
Die entsprechenden Formulare finden Sie auf unserer Web-
site unter:
www.schulemoerschwil.ch/Aktuelles/

Bitte reichen Sie bis zum 01. Dezember 2021 die Formu-
lare im Schulsekretariat ein. Bei Fragen wenden Sie sich an  
Karin Metzler, Telefon 071 868 99 99.

Tag der Pausenmilch

Am 04. November 2021 wurde am "Tag der Pausenmilch" 
auf den Wert der Milch als vollwertiges und gesundes Nah-
rungsmittel hingewiesen.
Ein herzliches Dankeschön an die Bäuerinnen, die in der 
Pause den Kindern einen Becher Milch mit Erdbeerge-
schmack abgaben.
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Sichtbar ist, wer sichtbar ist.

Sehen und gesehen werden ist wichtig im Strassenverkehr –
insbesondere bei Dämmerung und in der Nacht. Mit reflek-
tierendem Material oder Licht kann das Unfallrisiko um die 
Hälfte gesenkt werden. In dieser Jahreszeit ist es am Morgen 
und Abend dunkel, wenn die Kinder unterwegs sind. Deshalb 
ist es wichtig, dass die Kinder gut sichtbar sind. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Kind helle Kleidung mit lichtreflektierenden, 
rundum sichtbaren Materialien trägt. Besonders wirkungsvoll 
sind diese Materialien an sich bewegenden Körperteilen, z. 
B. Sohlenblitze oder Bänder an Fuss- und Handgelenken.

Klassisches Konzert

Adventskonzert
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